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wonach gerichtliche oder behördliche Anordnungen, die die Abstellung 
oder Verhinderung einer Rechtsverletzung verlangen, einschließlich der 
Entfernung rechtswidriger Informationen oder der Sperrung des Zu-
gangs zu ihnen, von der in der RL vorgesehenen Beschränkung der Ver-
antwortlichkeit von Vermittlern unberührt bleiben.  

Eine schadenersatz- bzw strafrechtliche Verantwortlichkeit der NIC.at 
(auf die § 13 ECG abzielt) wurde ohnedies nicht in Erwägung gezogen. 

Ähnliches hat der BGH117) im Rahmen der in Dt heftig umstrittenen 
„Telefonsex-Verträge“ festgestellt: Derartige Verträge sind nämlich ge-
genüber dem zur Herstellung und Aufrechterhaltung der Verbindung 
eingeschalteten Netzbetreiber „wertneutral“. Der die Verbindung her-
stellende und die Informationen übermittelnde Netzbetreiber ist für den 
Inhalt daher nicht verantwortlich – die Frage nach der Gültigkeit der 
Verträge beeinträchtigt seinen Leistungsanspruch nicht. Freilich handelt 
es sich bei „Telefon-Sex“, der nicht über „Dialer-Programme“ via Inter-
net in Anspruch genommen wird, um einen reinen Sprachtelefonie-
Dienst118), der nicht dem ECG unterliegt, dennoch ist bemerkenswert, 
dass auch diese Entscheidung mit den Zielen des ECG, insb mit der „ab-
soluten“ Haftungsprivilegierung des „Access-Providers“ in Einklang zu 
stehen scheint. 

5. Auf die Problematik „weitergehender Vorschriften“ iSd § 19 ECG 
sei bereits an diese Stelle verwiesen. 

Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Suchmaschinen 

§ 14. (1) Ein Diensteanbieter, der Nutzern eine Suchmaschine oder 
andere elektronische Hilfsmittel zur Suche nach fremden Informationen 
bereitstellt, ist für die abgefragten Informationen nicht verantwortlich, 
sofern er 

1. die Übermittlung der abgefragten Informationen nicht veranlasst, 
2. den Empfänger der abgefragten Informationen nicht auswählt und 
3. die abgefragten Informationen weder auswählt noch verändert. 
(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Person, von der die abge-

fragten Informationen stammen, dem Diensteanbieter untersteht oder 
von ihm beaufsichtigt wird. 
 

                 
117) BGH 22.11.2001, III ZR 5/01. 
118) Siehe Anm zu § 3 Z 1 ECG. 
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EB-RV: 

1. § 14 über den „Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Suchmaschinen“ 

beschäftigt sich mit Tätigkeiten im elektronischen Verkehr, deren Haftungs-

folgen von der Richtlinie selbst nicht geregelt werden. Es handelt sich dabei 

um Diensteanbieter, die den Nutzern elektronische Hilfsmittel zur Auffin-

dung von Informationen bereitstellen. Auf Grund der Fülle von Informatio-

nen, die im Internet und in anderen Kommunikationsnetzen abrufbar sind, 

sind Dienste, die den Interessenten bei der Suche nach bestimmten Inhalten 

helfen, eine wesentliche Voraussetzung für die rasche und effiziente Nutzung 

dieser Medien. In der Praxis haben sich verschiedene Dienste entwickelt, die 

das Auffinden von Informationen erleichtern. Am bekanntesten sind die so 

genannten „Suchmaschinen“, die auf ein bestimmtes Stichwort hin die ver-

fügbaren Informationen anzeigen. Es gibt aber auch elektronische Verzeich-

nisse, die die Suche nach Informationen ermöglichen oder erleichtern. Dabei 

verschwimmen die Grenzen zwischen den verschiedenen Suchdiensten. Die 

Verantwortlichkeit der Betreiber solcher Suchdienste ist in der Richtlinie 

selbst nicht geregelt. Die Bestimmungen über Host-Provider (Art. 14 der 

Richtlinie) werden im Allgemeinen nicht zur Anwendung kommen, weil die 

Suchdienste und -maschinen nicht die von einem Nutzer eingegebenen In-

formationen in dessen Auftrag speichern. 2. Die Verantwortlichkeit von Anbietern, die ihren Nutzern eine Suchma-

schine oder andere elektronische Hilfsmittel zur Auffindung von Informati-

onen bereitstellen, wird in § 14 ähnlich wie die Haftung von Access Provi-

dern geregelt. Der Ausschluss der Verantwortlichkeit soll nicht nur den 

Betreibern von Suchmaschinen zugute kommen, sondern allgemein Dienste-

anbietern, die die elektronische Suche nach bestimmten Informationen er-

leichtern. Die vorgeschlagene Regelung gilt damit auch für Diensteanbieter, 

die auf ihrem Dienst eine Suchmaschinenabfrage ermöglichen. Von der Be-

stimmung werden ferner elektronische Register und Verzeichnisse, die das 

Auffinden von Informationen erleichtern, erfasst sein. Eine Liste, die etwa 

auf einer Homepage steht und bestimmte Informationen enthält, in denen 

der Nutzer suchen kann, ist dagegen kein derartiges Hilfsmittel. In einem 

solchen Fall wird die Verantwortlichkeit anhand des § 16 ECG zu beurteilen 

sein. 

Ein Anbieter, der den Nutzern solche elektronischen Hilfsmittel zur Ver-

fügung stellt, soll für die mit der Hilfe seines Dienstes aufgefundenen In-

formationen nicht verantwortlich sein. Die Rechtfertigung für diese Freistel-

lung von der straf- und zivilrechtlichen Haftung liegt darin, dass die Betrei-

ber solcher Dienste im Vorhinein auf die von ihnen vermittelten Daten in 

der Regel keinen Einfluss nehmen. Die Informationen werden automations-
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unterstützt gesucht und automationsunterstützt eingegeben. Eine fundierte 

Kontrolle auf die Rechtswidrigkeit dieser Informationen findet dabei in aller 

Regel nicht statt, sie wäre auf Grund der Fülle der Informationen auch nicht 

zumutbar. Das spricht dafür, die Voraussetzungen für die Haf-

tungsfreistellung in Anlehnung an die für die Haftungsfreistellung von Ac-

cess Providern gegebenen Regelungen zu regeln. Hier wie dort wird voraus-

gesetzt, dass der Diensteanbieter mit den abgefragten bzw. vermittelten In-

formationen in keiner Weise in Verbindung steht. 

Diensteanbieter, die Suchmaschinen oder andere elektronische Hilfsmittel 

zur Verfügung stellen, sollen in diesem Sinn von der Verantwortlichkeit be-

freit sein, wenn sie die Übermittlung der abgefragten Informationen nicht 

veranlassen, den Empfänger der abgefragten Informationen nicht auswählen 

und die abgefragten Informationen weder auswählen noch verändern. Die 

Einschränkung der Verantwortlichkeit kann damit einem Anbieter, der sei-

nen Dienst auf das Auffinden rechtswidriger Tätigkeiten oder Informationen 

ausrichtet, nicht zugute kommen, weil in einem solchen Fall nicht davon ge-

sprochen werden kann, dass er die abgefragte Information nicht auswählt. 

Dann lässt sich auch nicht sagen, dass der Betreiber mit den bei ihm abge-

fragten Informationen nicht in Verbindung steht. Auf die tatsächliche 

Kenntnis einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information wird – auf Grund 

der Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens – dagegen nicht abgestellt. Die 

Wertungen, die die Richtlinie für Access Provider aufstellt, sind bei der Fra-

ge der Haftung der Betreiber von Suchmaschinen ebenso zu berücksichtigen. 

3. Die Freistellung von der Haftung soll einem Anbieter, der eine Such-

maschine oder vergleichbare elektronische Hilfsmittel zur Verfügung stellt, 

nur dann zugute kommen, wenn es um die Suche nach fremden Informatio-

nen geht, also um Informationen, die von einem anderen Diensteanbieter 

oder einem Nutzer eingegeben worden sind. Die Einschränkung der Ver-

antwortlichkeit greift in diesem Sinn nicht, wenn der Anbieter eigene Infor-

mationen auswirft oder diese Informationen von einer Person stammen, die 

ihm untersteht oder von ihm beaufsichtigt wird (§ 14 Abs. 2). 

4. Der Ausschluss der Verantwortlichkeit für den Betrieb elektronischer 

Suchmaschinen u. dgl. gilt wiederum sowohl für zivilrechtliche Schadener-

satzansprüche als auch für die strafrechtliche Haftung des Anbieters. Gesetz-

liche Vorschriften, nach denen ein Gericht oder eine Behörde dem Provider 

die Unterlassung, Beseitigung oder Verhinderung einer Rechtsverletzung 

auftragen kann, bleiben aber unberührt (§ 19 des Entwurfs). Auf die Erläu-

terungen zu dieser Bestimmung sei verwiesen. 
 

Dr. Peter Burgstaller, LLM

Die Autoren sind Rechtsanwälte in Linz
(Kanzlei Hintermayr, Krüger, Haun-
schmidt, Minichmayr, Burgstaller) und
Experten in Europarecht sowie Immaterial-
güterrecht, insbesondere Internetrecht.

Dr. Georg Minichmayr,
MAS (European Law)
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Anmerkung: 
1. Zunächst wird auf die einleitenden Ausführungen zur „Verant-

wortlichkeit von Diensteanbietern“ in den Anm zu § 13 Pkt 1, 2 verwie-

sen. 
2. § 14 ECG regelt das Haftungsprivileg für Diensteanbieter, die den 

Nutzern eine Suchmaschine oder andere Suchhilfe zur Verfügung stel-

len. Dieses Haftungsprivileg für „Suchmaschinenbetreiber“ ist von der 

Richtlinie nicht geregelt. 
Suchmaschinen (oder Search-Engines) durchsuchen das Internet nach 

bestimmten Informationen und machen diese durch Hyperlinks zugäng-

lich – Suchmaschinen generieren de facto Links aus dem Internet. Diese 

rein mechanisch/technische Tätigkeit rückt den Suchmaschinenbetreiber 

in die Nähe des Access-Providers – eine Haftungsfreistellung nach dem 

Muster des Access-Providers ist daher nahe liegend und sachgerecht. 

Ungeachtet dessen hatte der Ministerialentwurf die Haftungsprivile-

gierung des Suchmaschinenbetreibers zunächst jener des Linksetzers und 

Host-Providers angeglichen. Aufgrund heftiger Kritik 119) wurde dann a-

ber der Suchmaschinenbetreiber dem „Access-Privileg“ iSd § 13 ECG 

und der Linksetzer dem „Host-Privileg“ iSd § 16 zugeordnet. 

§ 14 ECG statuiert für Betreiber von Suchdiensten daher ein ähnliches 

„absolutes“ Haftungsprivileg wie für den „Access-Provider“ gem § 13 

ECG. Der Betreiber eines Suchdienstes ist für die abgefragten Informa-

tionen weder zivil- noch strafrechtlich verantwortlich, soferne nur die 

Voraussetzungen der Z 1 – 3 erfüllt sind (Info-Übermittlung nicht veran-

lasst, Info-Empfänger nicht ausgewählt und Info weder ausgewählt noch 

verändert).  So wie beim Access-Provider schadet auch beim Suchdienstanbieter 

die Kenntnis vom rechtswidrigen Inhalt der zur Verfügung gestellten In-

formationen für die in Anspruchnahme der Haftungsprivilegierung 

nicht. 
3. Das Haftungsprivileg nach § 14 ECG soll dabei nicht nur dem Be-

treiber von Suchdiensten zugute kommen, sondern auch Diensteanbie-

tern, die auf ihrem Dienst eine Suchmaschinenabfrage ermöglichen. Ent-

scheidend für das Haftungsprivileg nach § 14 ECG ist, dass die Suche 

nicht auf „gespeicherten“ Informationen auf einer Website erfolgt (sonst 

würde nämlich die Regelung eines „Host-Providers“ gem § 16 ECG zur 

Anwendung gelangen), sondern unbeschränkt im Internet. 

                 119) ZB Zankl NZ 2001, 325ff (328f). 
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Das Haftungsprivileg für den Betreiber von Suchdiensten wird im Üb-
rigen auch nur dann ausgelöst, wenn es um die Suche nach fremden In-
formationen geht; bei der Suche nach eigenen Informationen haftet der 
Betreiber für die abgefragten Inhalte als „Content-Provider“ – es sind ja 
auch seine eigenen Inhalte! 

4. Wie bereits erwähnt steht das „absolute“ Haftungsprivileg des 
Suchmaschinenbetreibers nur bei Erfüllung der Voraussetzung nach § 14 
Abs 1 Z 1 – 3 zur Verfügung – werden Infos daher „vorsortiert“, „aus-
gewählt“ oder gar geändert, entfällt die Privilegierung: 

Wenn daher beispielsweise ein Betreiber von Suchdiensten seinen 
Dienst auf das Auffinden von rechtswidrigen Tätigkeiten fokussiert, 
kommt das Haftungsprivileg nicht zur Anwendung. Gleiches gilt für das 
sogenannte „keyword-advertising“ bzw „top-five-ranking“120):  

Beim „keyword-advertising“ verkaufen Suchmaschinenbetreiber be-
stimmte Begriffe an ihre Werbekunden und blenden deren „Werbeban-
ner“ bei der Eingabe dieses Begriffes ein.  

Beim „top-five-ranking“ wird der Betreiber einer Suchmaschine dafür 
bezahlt, dass er seinen Kunden in der „hit“-Liste erscheinen lässt, nicht 
aber seine Mitbewerber. 

In beiden Fällen werden die abgefragten Infos ausgewählt, zumindest 
aber „manipuliert“; das Haftungsprivileg nach § 14 ECG steht dafür 
nicht zur Verfügung121); ob der Diensteanbieter aber tatsächlich haftet, 
ist nach den jeweiligen Materiengesetzen zu beurteilen – eine „eo ipso“-
Haftung bei nicht Vorliegen der Voraussetzungen gem § 14 ECG exis-
tiert nicht. 

5. Auf die Problematik „weitergehender Vorschriften“ iSd § 19 ECG 
sei bereits an diese Stelle verwiesen. 

Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Zwischenspeicherungen  
(Caching) 

§ 15. Ein Diensteanbieter, der von einem Nutzer eingegebene Infor-
mationen in einem Kommunikationsnetz übermittelt, ist für eine auto-
matische, zeitlich begrenzte Zwischenspeicherung, die nur der effizien-

                 
120) Burgstaller/Feichtinger, InternetDomain Recht (2001), 46 f; Höhne in Biegler, 

www.electronicbusiness.at (2000)  62. 
121) So bereits vor dem ECG bzw der EC-RL LG Hamburg, 16.02.2000, 315 O 25/99 – 

Keyword buys – CR 2000, 392; idS auch LG München I, 20.09.2000, 7 H KO 
12081/00 – Explorer. 
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teren Gestaltung der auf Abruf anderer Nutzer erfolgenden Informa-

tionsübermittlung dient, nicht verantwortlich, sofern er 1. die Information nicht verändert, 2. die Bedingungen für den Zugang zur Information beachtet, 
3. die Regeln für die Aktualisierung der Information, die in allgemein 

anerkannten und verwendeten Industriestandards festgelegt sind, 
beachtet, 

4. die zulässige Anwendung von Technologien zur Sammlung von Da-
ten über die Nutzung der Information, die in allgemein anerkann-
ten und verwendeten Industriestandards festgelegt sind, nicht be-
einträchtigt und 

5. unverzüglich eine von ihm gespeicherte Information entfernt oder 
den Zugang zu ihr sperrt, sobald er tatsächliche Kenntnis davon er-
halten hat, dass die Information am ursprünglichen Ausgangsort 
der Übertragung aus dem Netz entfernt oder der Zugang zu ihr ge-
sperrt wurde oder dass ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde 
die Entfernung oder Sperre angeordnet hat.  

EB-RV: 

1. § 15 übernimmt Art. 13 der Richtlinie über den Ausschluss der Ver-

antwortlichkeit für automatische Zwischenspeicherungen, die ausschließlich 

der effizienteren Gestaltung der Übermittlung von fremden Informationen 

an andere Nutzer dienen. In der Überschrift soll darauf hingewiesen werden, 

dass es dabei um das so genannte „Caching“ geht. Gemeint sind damit au-

tomatische und zeitlich begrenzte Speicherungen, mit deren Hilfe interes-

sierten Nutzern ein schnellerer Zugriff zu häufiger abgefragten Informatio-

nen verschafft wird. Anders als in § 13 Abs. 2 ECG (Art. 12 Abs. 2 der 

Richtlinie) handelt es sich nicht um kurzzeitige Zwischenspeicherungen, die 

der Durchführung der Übermittlung im Kommunikationsnetz dienen, son-

dern um automatische, zeitlich begrenzte Speicherungen zur Beschleunigung 

der Informationsübertragung und damit zur Verbesserung der Effizienz der 

Kommunikationsnetze. Hier wie dort werden – und darin liegt die gemein-

same Wurzel der §§ 13 und 15 des Entwurfs – Tätigkeiten „rein technischer, 

automatischer und passiver Art“ geregelt, auf die der Anbieter des Dienstes 

keinen Einfluss nimmt. Er hat keine Kenntnis über die gespeicherte Infor-

mation und kann diese auch nicht kontrollieren (siehe den Erwägungsgrund 

42). Auf Grund dieser technischen Gegebenheiten wird die Verantwortlich-

keit eines Providers für solche Zwischenspeicherungen ausgeschlossen. 


